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Amtliche Publikation 
 

 

GEMEINDE PFÄFFIKON ZH 

Publikation der definitiven Wahlvorschläge für die Ersatzwahl einer Schulpräsidentin / eines 

Schulpräsidenten für den Rest der Amtsdauer 2022 - 2026 

 

Nach Ablauf der zweiten Frist zur Einreichung, Änderung oder zum Rückzug von Wahlvorschlä-

gen für die Ersatzwahl einer Schulpräsidentin / eines Schulpräsidenten liegen folgende definiti-

ven Wahlvorschläge vor (in alphabetischer Reihenfolge): 

 

Di Biase Andrea 1967 Steinwiesstr. 35 Betriebsökonomin (BSc)  

Hänni Daniela 1963 Hittnauerstr. 10 Familienfrau / pädagog. Mitarbeiterin  

Keller-Hochuli Nicole 1967 Steinmüristr. 5 Kauffrau FDP 

Knecht Claudia 1967 Am Landsberg 25 Kauffrau / Therapeutin Grüne 

Wirth Martin 1967 Schärackerstr. 7 Informatiker  

 

Die Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss § 54a Abs. 1 des Gesetzes über die politischen 

Rechte (GPR, LS 161) sind nicht erfüllt. 

 

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 25. Juni 2024 am Sonntag, 24. November 

2024 statt. In Anwendung von § 54a Abs. 2 und § 55 Abs. 1 GPR erhalten die Stimmberechtigten 

einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen der vorgeschlagenen Perso-

nen aufgeführt sind. 

 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 

und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in 

Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, erhoben werden (§ 

19 Abs. 1 lit. c Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG, LS 175.2]). Die Rekursschrift muss einen An-

trag und dessen Begründung enthalten. 

 

9. September 2024 

 

 

Marco Hirzel 

Gemeindepräsident 

Daniel Beckmann 

Gemeindeschreiber 
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